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Zitat

1. Rettungsfähigkeit der Lehrkräfte

Mit der Aufsicht über Schülerinnen und Schüler beim Schwimmen sowie mit
der Erteilung von Schwimmunterricht dürfen nur Lehrkräfte beauftragt
werden, die
- entweder im Besitz des Deutschen Rettungsschwimmabzeichens (Bronze)
sind oder
- das Deutsche Schwimmabzeichen (Bronze) besitzen und zugleich
rettungsfähig im Sinne dieses Erlasses sind.

Rettungsfähig im Sinne dieses Erlasses ist, wer
- von der Wasseroberfläche aus einen etwa 5 kg schweren Gegenstand vom
Beckenboden (aus 2 bis 3 m Wassertiefe) heraufholen und zum Beckenrand bringen,
- ca. 10 m weit tauchen,
- Umklammerungen durch in Gefahr geratene Personen entweder vermeiden oder sich
aus diesen lösen,
- einen etwa gleich schweren Menschen mittels Kopf- oder Achselschleppgriff ca. 15 m
weit schleppen und an Land bringen und
- lebensrettende Sofortmaßnahmen ergreifen kann.

Diese Rettungsfähigkeit ist Voraussetzung für die Aufsicht über Schülerinnen
und Schüler beim Schwimmen sowie für das Erteilen von Schwimmunterricht
in allen Schwimmbecken.

Ausnahmen im Hinblick auf die Rettungsfähigkeit der Lehrkräfte bestehen bei der
Benutzung von Schwimmstätten, in denen nur ein Lehrschwimmbecken mit einer
maximalen Wassertiefe von 1,35 m vorhanden ist bzw. ein entsprechendes
Lehrschwimmbecken sich in einem abgeschlossenen Raum oder Gebäudeteil befindet.
Voraussetzung für die Leitung von Schwimmgruppen in solchen separaten
Lehrschwimmbecken ist, dass die Lehrkräfte im Besitz des Deutschen
Schwimmabzeichens (Bronze) sind und dass sie
- einen etwa 5 kg schweren Gegenstand von der tiefsten Stelle des Beckens
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heraufholen und zum Beckenrand bringen,
- ca. 10 m weit tauchen und
- lebensrettende Sofortmaßnahmen ergreifen können.

Die Lehrkräfte sind grundsätzlich verpflichtet sicherzustellen, dass sie die
vorgenannten Anforderungen unter den jeweiligen Bedingungen der
Schwimmstätte erfüllen, in der sie Aufsicht über Schülerinnen und Schüler
führen bzw. Schwimmunterricht erteilen.

Die Rettungsfähigkeit muss durch eine Bescheinigung der jeweiligen
Schulaufsichtsbehörde, der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft, der
Wasserwacht des Deutschen Roten Kreuzes oder einer Institution der
Lehrerausbildung oder -fortbildung nachgewiesen werden. Es ist erforderlich,
dass sich die Lehrkräfte dafür fortbilden und entsprechende Angebote
nutzen. Soweit solche Fortbildungsveranstaltungen von weiteren Trägern angeboten
werden, liegt die Teilnahme in der Regel im dienstlichen Interesse.

Alles anzeigen 
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